
 
 

 

 

Ev. Pfarramt der Stadtkirche, Pfarrstraße 3, 74321 Bietigheim-Bissingen 
 
 

Der Engel des Friedens setzte seinen Fuß auf die Felder von Bethlehem. 
Er wanderte mit den Hirten zu dem Kind in der Krippe und öffnete ihnen die Herzen, 
dass sie verstanden, was sie sahen. Dann ging er in die weite Welt und begann zu wirken. 

Werner Reiser 
 
 

Aufruf zur Weihnachtsspende 2025 
 

Weihnachten – Fest der Hoffnung und des Lichtes. Ein Licht, das hineinleuchtet in alle 
Häuser, ein Licht, das unseren Lebensweg beleuchten will. Herzen öffnen sich durch das 
Wirken Gottes. Ein offenes Herz für die große Zahl der Menschen, die auf der Schattenseite 
leben. Sie spüren wenig vom Weihnachtslicht. Hohe Energiepreise, gestiegene Preise für 
Lebensmittel führen zu prekären Verhältnissen. Sie benötigen dringend Unterstützung.  
 

Mit Ihrer Weihnachtsspende helfen Sie mit, dass bedürftige Menschen in unserer Stadt etwas 
sehen können vom Weihnachtslicht, dass sie spüren können, Herzen öffnen sich und 
Menschen nehmen Anteil an ihrer Lebenssituation. 
 

Deshalb bitten wir Sie auch in diesem Jahr um eine Spende zugunsten von hilfsbedürftigen 
Familien oder Einzelpersonen. 
 

Ihre Weihnachtsspende überweisen Sie bitte mit dem Vermerk „Weihnachtsspende“ auf 
eines der angegebenen Konten der Stadtkasse. 
 

Wir danken Ihnen bereits jetzt ganz herzlich für Ihre Spende und wünschen Ihnen eine  
hoffnungsvolle und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. 
 

Bietigheim-Bissingen, im November 2025 
 

 
 
 

 
 

Oberbürgermeister:       Jürgen Kessing 
Evangelische Gesamtkirchengemeinde Bietigheim   Pfarrer Bernhard Ritter 
Diakonische Bezirksstelle: 
Katholische Kirchengemeinden und Caritasverband: Pfarrer Jens-Uwe Schwab 
Deutsches Rotes Kreuz 
Ortsverein Bietigheim-Bissingen:    Michael Wolf 
Arbeiterwohlfahrt Bietigheim-Bissingen:   Marianne Blönningen 
 
 
Konten der Stadtsparkasse 
Kreissparkasse Ludwigsburg IBAN: DE33 6045 0050 0007 0001 37 
VR-Bank Ludwigsburg  IBAN: DE86 6049 1430 0430 3250 02 
 
 
 
Spendenbescheinigungen – sofern erwünscht – können erst nach Annahme der Spenden 
durch den Verwaltungs- und Finanzausschuss erstellt werden. 


